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Die Schweizerin und die Menschenrechte
Am vergangenen 10. Dezember wurde durch das Radio die ganze

Welt feierlich daran erinnert, dass vor einem Jahr die Vei'einigten Natio-
nen an ihrer Pariser Versammlung 1948 die Erklärung der Menschen-
rechte angenommen hatten.

Professor Marcel Bridel an der Universität von Lausanne bemerkt
bei diesem Anlass in „La Tribune de Genève" unter dem Titel:
Die Schweiz und die universelle Erklärung der Menschenrechte folgendes :

In der Schweiz können wir diese universelle Bestätigung der Rechte
und Freiheiten nur begrüssen, welche unsere Verfassungen des Bundes
und der Kantone dem Bürger in kaum andern Worten seit den kanto-
nalen Revolutionen von 1830 und der eidgenössischen von 1847/48 ga-
rantieren.

In einem Punkte indessen bringt die universelle Erklärung der
Menschenrechte eine Idee zum Ausdruck, die das Schweizervolk bis zum
heutigen Tage nicht glaubt billigen zu dürfen: sie macht aus dem Stimm-
recht ein Grundrecht jeder Person, Mann und Frau. Die landläufige
Meinung in der Schweiz lehrt im Gegensatz dazu, dass das Wahlrecht,
obwohl zu den persönlichen Rechten zum Vorteil des Wählers gehörend,
doch in erster Linie in einer politischen Betätigung besteht und dass der
Staat ohne ungerecht zu sein, diejenigen Wesen von dieser Betätigung
ausschliessen kann, die von Natur aus untauglich sind, sie auszuüben.
Persönlich habe ich die Ueberzeugung, dass der Schweizer zu Unrecht
noch an eine politische Unfähigkeit der Frau im 20. Jahrhundert glaubt,
und kann nur feststellen, dass er durch diese Einstellung die natür-
liehen Rechte einer Million menschlicher Wesen mit Füssen tritt.

(übersetzt).
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